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Landratsamt Passau 

Landratsamt Passau 
Veterinäramt – SG 45 
Passauer Straße 31 
94081 Fürstenzell 

Maßnahmenplan nach § 57 Tierarzneimittelgesetz (TAMG) für Einzeltier-
behandlungen bei der Tierart Rind über 8 Monate 

Personalien des Tierhalters 
 Herr     Frau     Divers 

Titel Vorname Nachname 

Adresse 

PLZ Ort 

Organisationsbezogene Daten 
Organisationsname  Rechtsform 

Registerort Registernummer 

Kontaktdaten (freiwillige Angaben)
Telefon/Handy (tagsüber erreichbar)  E-Mail 

 Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner diesbezüglichen personenbezogenen Daten für die Bearbeitung meines Antrages 
ein. Die Angabe der freiwilligen Daten (Telefon/Handy, E-Mail) erleichtert die Bearbeitung Ihres Antrages. Die Einwilligung kann 
jederzeit ohne Angabe von Gründen durch Mitteilung an veterinaeramt@landkreis-passau.de für die Zukunft widerrufen werden. In 
diesem Fall erfolgt dann keine weitere Verarbeitung mehr; alle beim Landratsamt Passau gespeicherten Daten - freiwillige Angaben - 
werden dann gelöscht. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch 
diesen nicht berührt.  

1. Angaben zum Betrieb
VVVO-Nr. 09 Kalenderhalbjahr Therapiehäufigkeit 

2. Die tierärztliche Betreuung erfolgt durch folgenden Tierarzt
Titel Vorname Name 

Adresse 

PLZ Ort 

Betreuungs-Vertrag:    Ja        Nein 
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3. Weitere Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Verordnung mit arzneimittelrechtlichen Vorschriften über
die Arzneimittelverwendung in landwirtschaftlichen Betrieben

System Zu- oder Verkauf der Tiere 

Feststellungen zur Betriebshygiene 

Fütterung einschließlich Wasserversorgung 

Art und Weise der Mast einschließlich Mastdauer 

Ausstattung, Einrichtung und Besatzdichte der Ställe 

Art und Weise der Verabreichung von Arzneimitteln, die antibakteriell wirksame Stoffe enthalten 

4. Maßnahmen zur Verringerung des Antibiotika - Einsatzes nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 - 5 Verordnung mit
arzneimittelrechtlichen Vorschriften über die Arzneimittelverwendung in landwirtschaftlichen
Betrieben

Es wurde/n lediglich ein/wenige einzelne erkrankte Tier/e behandelt. 

 Als Ergebnis der tierärztlichen Beratung* wurde festgehalten, dass durch die Ergreifung von 
Maßnahmen zur Antibiotika-Minimierung im Sinne des § 57 TAMG insofern eine Reduzierung des 
Antibiotikaeinsatzes nicht ersichtlich ist. Eine Stellungnahme des Tierarztes wird beigefügt. 

Angaben zur Art der Erkrankung und Anzahl der erkrankten Tiere 

und/oder 

 Als Ergebnis der tierärztlichen Beratung* werden folgende Maßnahmen ergriffen 
Maßnahmen und Zeitplan erläutern; ggf. auf gesonderten Blatt ausführen und Anlagen beifügen 

*tierärztliche Beratung nach § 57 Abs. 2 Satz 1 Nummer 2 TAMG 
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Weitere Unterlagen werden beigelegt 
 Stellungnahme des Hoftierarztes  
 Erläuterung der Maßnahmen sowie Zeitplan 

Möchten Sie uns weitere Unterlagen zukommen lassen? 
Weitere Unterlagen sind nicht zwingend erforderlich, können uns aber ggf. helfen, Ihr Anliegen schneller zu bearbeiten. Bitte geben Sie 
an, um welche Art von Unterlagen es sich handelt. 

Zusätzliche Anmerkungen 

Ort, Datum Unterschrift 

Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie unter 
http://www.landkreis-passau.de/meta/datenschutzerklaerung/ abrufen. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten unter 
datenschutz@landkreis-passau.de oder 0851/ 397-1771. 
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